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Maria Anzbach, an 24.Oktober l98J

Sehr geehrte l{ohnungsetgentüner t

Dj-e zunehnende fnenspruchnahne der waschküche und Ünzu-

könn l ichke i . ten  be i  der  Sc  hLüsse lübergabe nachen ab  01  . l1 .1983

die Einführung einer Wascheintei lung geroäß S \ der Hausordnung

not rend ig .

Die Reservlerung der Waschküche erfol6t durch Ankreuzen der

Waschzeit in einenr Fornblatt laut beif iegenden Muster, welches in

Zukunft bei der Waschküchentür an6ebracht ist.  Oas X i-st i -n jenes

Kästchen zu schreiben, welches in Schnittpunkt der lVaschtag -/Wasch-

zeitspalte mi-t der Nanenszej. le l iegt. Pro Waschzeitspalte darf nur

e ia  X  au fsche inen.

A ls  ' ,Taschze i ten  wurden,  w ie  a l lgene ln  üb l1ch ,  8 -12 ,  12-15  unc l

15-20 Uhr  fes tgesetz t .  F ixe  Waschtage s ind  n j -ch t  vorgesehen '  jedem

Wohnungsei Senti ioer steht die ' , fasc hkrjc he grundsätzl ich viernal pro

Monat zur Verfügung. Öfteres Benützen ist nur nach Maßgabe der
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vorbandenen freien Waschzelten nöglicb. Die Elntragung der Wasch-
zei.ten darf maxinal zwei Wochen in voraus erfolgen.

Die übergabe des tlJaschküchensc hlüssels kann ln Zukunft ohne
Elnschaltung dee I lausbesorgers direkt an den laut Wascheintel lung
nächsten Benützer erfolgen. Von I iausbesorger wi-rd nurnehr in
begründeten Ausnahnefäl len ein zweiter Schlüssel zur Aus6abe
gelan6ea. Die Waschnünzengebarung bleibt von dieser Regelung
unberührt.

4.1) Jeder ' l lohnungsinhaber wird ersucht, sj-cb auf den an der
Waschküchentür befi_ndl i .chen Kalender die t t /aschzei.ten ein-
zutragen. Es wird ersucbt, die Wasc beintej_lung unbedingt
einzuhalten und die Waschküche in dera Zustand, ln den sie
angetroffen surde (gereini-gt) zu verlassen. Insbesondere
ist der Einf luß der iVaschnittel an der iyaschnaschine sowie
das Fi l tergit ter d.es Trockengerätes nach jeder Benützvng a)
re in igen.

4.2) Bei Außentenperaturen unter O Grad sind die l /asi hküc he nfenster
vor Verlassen der Waschküche zu schl ießea, um das Einfr ieren
der Wasserleitung zu verhindern.

4.J) An Sonn- und, Feiertagea ist die Benützung der Waschküche
ausnahmslos  verbo ten  (Ann. :s ind  in  der ' l Jasche in te i lune
daher ni-cht enthalten).

Jede zwecksidrige Verwendung der ir/aschküche sowie der
iVaschgeräte ist strengstens verboten.

Das Waschen für hausfrende Personen (Verwandte bzw.
Bekannte) ist ausnahnslos verboten.

Die Nichtbenützung der Wa€chküche, auch wenn sj-e aus d.er , , l Iasch-

eintei lung ersichtl ich ist,  hat kelnen EinfIuß auf den von al l-en
wohnungseige atünern antei lsmäßig zu tra;enden Beitrag zur Erhaltung
bzu.  Repara tur  der  Gerä te .

l.l/ir

Erz ie lung
besgeren

ze j -chnen

hoffen, daß dieser Regelung der erwartete Erfolg zur
einer Berechten Auftei lung der iYaschzeiten und ej-ner

Ausnützung der Waschküche beschieden sein rvird und
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